
Eingangsstempel 

An den Direktor   
 

des Grundschulsprengels Eppan  

  
 

ANTRAG UM ÜBERSTELLUNG AN EINE ANDERE SCHULE 
   

Schuljahr 2025/2026   

   
  
Der/Die unterfertigte       
 Vor- und Zuname (bei verheirateten Frauen ist der ledige Name anzugeben) 

 
Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter des Schülers/der Schülerin 

 

 

             
Vor- und Zuname  Geburtsdatum 

   

             
Schuldirektion  Schulstelle/Klasse 

   
ersucht um Überstellung des genannten Schülers/der genannten Schülerin in die  
 

 
Grundschule               

 Schulstelle  Grundschulsprengel/Schulprengel 
 

Begründung: 
                                  ____________________________________________________________________________________________________________ 

 
                    

PLZ/Gemeinde  Fraktion  Straße/Nr. 

Neue Adresse: (nur ausfüllen, falls die Überstellung wegen einer Übersiedlung beantragt wird) 
 

     

     
Datum     

  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

 
 
 
 

Gesehen und genehmigt:                                                Der Schuldirektor 

 

Eppan,                                                                            Unterkofler Hannes    
 

 
 
 

Unwahre Erklärungen und falsche Urkunden 
 

Wer unwahre Erklärungen abgibt, falsche Urkunden erstellt oder sie in den von diesem Einheitstext 
vorgesehenen Fällen verwendet, wird im Sinne des Strafgesetzbuches und laut einschlägigen 
Sondergesetzen bestraft (Artikel 76 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445). 

 
Mitteilung im Sinne des Datenschutzes  

 

Rechtsinhaber der Daten ist der Grundschulsprengel Eppan. Die angegebenen Daten werden von der 
Schule, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Artikels 35 von D.P.R. vom 10. Februar 
1983 Nr. 89 verarbeitet. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten 
Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die 
vorgebrachten Anträge nicht bearbeitet werden. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legislativdekrets Nr. 
196/2003 Zugang zu ihren bzw. seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren 

Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen, verlangen (Artikel 13 des Legislativdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196). 

 


